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RS Vwgh 1996/2/26 94/10/0192
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1996

Index

L55005 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

NatSchG Slbg 1993 §17 Abs3;

Rechtssatz

Im Rahmen ihrer Verp7ichtung, in der Sache selbst zu entscheiden (§ 66 Abs 4 AVG), ist die Behörde sowohl berechtigt

als auch verp7ichtet, ohne Überschreitung der "Sache" auch solche Auswirkungen des Projektes (hier nach § 17 Abs 2

Slbg NatSchG 1993) zu untersuchen, auf die die Behörde erster Instanz nicht Bedacht genommen hat.

Schlagworte

Umfang der Abänderungsbefugnis Allgemein bei Einschränkung der Berufungsgründe beschränkte Parteistellung
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